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Vereinbarung über den forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald lfd. Nr.       / 20   

 
 
Zwischen       (Körperschaft), vertreten durch         

   
Anschrift       Tel./Fax:       

 
 

und dem Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk        (Forstbezirk) wird gemäß der Sächsischen 
Privat- und Körperschaftswaldverordnung (SächsPKWaldVO) vom 16. April 2003 (SächsGVBl. S. 110) in der jeweils geltenden Fassung 
vereinbart: 

 
1  Vereinbarungsgegenstand 
a) Gegenstand der Vereinbarung ist die Durchführung des forstlichen Revierdienstes auf den in der Anlage aufgeführten Waldflächen. Die 

zu bewirtschaftende Waldfläche als Summe der Holzboden- und Nichtholzbodenflächen beträgt: 

 
(kaufmännisch auf eine Dezimalstelle gerundet).  

b) Die Holzbodenfläche des körperschaftlichen Forstbetriebes, das heißt alle im Besitz oder Eigentum der Körperschaft befindlichen und im 
Freistaat Sachsen gelegenen Waldflächen, beträgt kaufmännisch auf ganze Hektar gerundet:  

 weniger als oder gleich 10 Hektar.           mehr als 10 Hektar. 
 
2  Vereinbarte Leistungen und Herleitung des Kostenbeitrags 
a) Der Forstbezirk erbringt im Rahmen des forstlichen Revierdienstes die Leistungen nach § 2 SächsPKWaldVO: 

1. Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplans, 
2. Mitwirkung bei der Auftragsvergabe und den Lieferverträgen, 
3. Auszeichnen der Waldbestände, 
4. Vorbereitung und Überwachung der Forstbetriebsarbeiten, 
5. Sortierung und Aufnahme des Holzes, 
6. Einweisung der Waldarbeiter, Unternehmer, Selbstwerber und Erhebung der Abrechnungsdaten, 
7. Mitwirkung bei der Betriebs- und Naturalbuchführung mit Ausnahme der Holzbuchführung, 
8. Mitwirkung bei Erstaufforstungen und 
9. Überwachung der Verkehrssicherheit im Wald. 

b) Für diese Leistungen ist ein jährlicher Kostenbeitrag nach Maßgabe der Sächsischen Privat- und Körperschaftswaldverordnung in der je-
weils geltenden Fassung zu entrichten. Derzeit beträgt der Kostenbeitrag 18 Euro je Hektar Holzbodenfläche. Für Waldflächen nach     
§ 11 Abs. 3 SächsPKWaldVO wird kein Kostenbeitrag erhoben. 

Holzbodenfläche gesamt 
gemäß Anlage zu 
Nr. 1 Buchst. a  

Holzbodenfläche nach 
§ 11 Abs. 3 

SächsPKWaldVO 
gemäß Anlage zu 
Nr. 1 Buchst. a 

Kostenbeitragspflichtige 
Waldfläche 

Derzeit jährlich zu entrichtender 
Kostenbeitrag 

 
(0 €, wenn die Holzbodenfläche des 
Forstbetriebes 10 ha nicht übersteigt) 

        
, 

  ha 

 
 
 

_ 

      
, 

  ha 

= 

        
, 

  ha 

multipliziert 
mit 18 € je 
ha und Jahr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 , 

 
 

 
 

€ 

 
 
3  Laufzeit der Vereinbarung 
a) Der forstliche Revierdienst wird vom Forstbezirk ab übernommen.  
  
  
b) Diese Vereinbarung wird für die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 

spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei ei-
ner Änderung der Sächsischen Privat- und Körperschaftswaldverordnung, bleibt unberührt. 

 
4  Zahlung 

Die Körperschaft entrichtet den Kostenbeitrag jeweils zum 30. September eines Jahres, spätestens zum Ablauf dieser Vereinbarung nach 
Rechnungsstellung durch den Forstbezirk. 

 
5  Datenschutz 

Die im Rahmen dieser Vereinbarung erhobenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung dieser Vereinbarung gespeichert und kön-
nen für statistische Zwecke in anonymisierter Form vom Freistaat verwendet werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht 
ohne Zustimmung der Körperschaft. 

 
6  Verwaltungsvorschrift 

Der forstliche Revierdienst wird nach Maßgabe der jeweils geltenden Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Um-
welt und Landwirtschaft über den Privat- und Körperschaftswald (VwV PKWald) durchgeführt. Die Körperschaft nimmt diese hiermit 
auszugsweise zur Kenntnis. 

 
 
Forstbezirk Körperschaft 
 
 
            
Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
................................................................................... .................................................................................... 
Unterschrift, Stempel Unterschrift, Stempel 

        ,   ha 

    .     . 2 0     
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Auszug aus der Verwaltungsvorschrift zur Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft über den Privat- und Körperschaftswald (VwV PKWald) vom 15. Mai 2003 
Vereinbarung über den forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald  
 
 
 
1 Vereinbarungsgegenstand 
(1) Die Vereinbarungsfläche umfasst die Holzbo-
den- und Nichtholzbodenfläche aller im Forstamts-
bereich gelegenen, in der Anlage angegebenen und 
in einem Lageplan mit Maßstabsangabe gekenn-
zeichneten Waldgrundstücke der Körperschaft.  
(2) Waldflächen nach § 11 Abs. 3 SächsPKWald-
VO umfassen Schutzwald nach § 29 Abs. 3 Nr. 1 
SächsWaldG, durch Rechtsverordnung ausgewie-
sene Schutzgebiete ohne forstliche Bewirtschaftung 
und Waldflächen im außerregelmäßigen Betrieb. 
Zu diesen Flächen können auch Waldflächen auf 
extrem ertragsschwachen Sonderstandorten, auf 
denen die Nutzfunktion ausscheidet, gerechnet 
werden, z. B. Felsen, Moore, Heiden und Kippen. 
 
 
2 Vereinbarte Leistung 
(1) Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen 
Wirtschaftsplans 
a) Die Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplans 
ist Aufgabe der forsttechnischen Betriebsleitung. 
b) Die Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes 
erfolgt für das ganze oder, bei unterjährigem Ver-
tragsbeginn, anteilig für das Kalenderjahr.  
c) Der jährliche Wirtschaftsplan ist auf Grundlage 
der periodischen Betriebsplanung und der Vorga-
ben der Körperschaft zu erstellen. Vor Erstellung 
des Wirtschaftsplanes werden die forstbetrieblichen 
Ziele mit dem Waldbesitzer umfassend erörtert. 
Dabei werden dem Waldbesitzer Alternativvor-
schläge unterbreitet, von denen einer zur Anwen-
dung empfohlen wird. Die Erstellung hat so zu 
erfolgen, dass bei Vorliegen eines periodischen 
Betriebsplanes dessen vollständige Erfüllung im 
Planungszeitraum gesichert wird. Hiervon darf nur 
im Rahmen der beschlossenen Verbindlichkeitsre-
gelungen zur periodischen Betriebsplanung und mit 
dem ausdrücklichen Willen der Körperschaft ab-
gewichen werden.  
d) Mit Zustimmung der Körperschaft kann auf die 
Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes ver-
zichtet werden, wenn keine Forstbetriebsarbeiten 
mit Ausnahme der Verkehrssicherheitskontrollen 
und des Waldschutzes vorgesehen sind. 
e) Der jährliche Wirtschaftsplan besteht aus Natu-
ral- und Finanzplan. Der Finanzplan enthält alle für 
das finanzielle Ergebnis der Waldbewirtschaftung 
maßgeblichen Daten einschließlich der Ausgaben 
für den forstlichen Revierdienst und, soweit über-
tragen, für die Wirtschaftsverwaltung. Sofern die 
Körperschaft die erforderlichen Daten (z. B. Kos-
tensätze für eigene Arbeitskräfte, Durchschnitts-
preise für Unternehmerleistungen oder Holzpro-
dukte) dem Forstamt nicht zur Verfügung stellt, 
sind geeignete Erfahrungswerte zu Grunde zu le-
gen. Auf die fehlende Datenbereitstellung ist zu 
verweisen. Die Angaben zu Fördermitteln erfolgen 
unter Vorbehalt der Bewilligung. 
f) Das Forstamt erarbeitet auch den für die Kör-
perschaft erforderlichen forstfachlichen Teil der 
Beschlussvorlage des zuständigen Gremiums und 
erläutert den Wirtschaftsplan auf Anforderung 
durch die Körperschaft.  
g) Das Forstamt legt den Wirtschaftsplan der Kör-
perschaft zu einem von ihr bestimmten Termin zur 
Beschlussfassung vor. Über den Wirtschaftsplan 
muss die Körperschaft einen Beschluss im Sinne 

von § 39 Abs. 1 SächGemO fassen. Eine Kopie des 
Beschlusses ist dem Forstamt aufgrund von § 48 
Abs. 4 Satz 2 SächsWaldG vorzulegen. Für Kör-
perschaften, die nicht der Gemeinde- oder Land-
kreisordnung unterliegen, ist die Bestätigung eines 
gesetzlich befugten Vertreters erforderlich. 
 
(2) Mitwirkung bei der Auftragsvergabe und 
den Lieferverträgen 
Der Begriff der Auftragsvergabe umfasst alle mit 
der Waldbewirtschaftung zusammenhängenden 
Beschaffungen von betriebsnotwendigen Gütern 
und Dienstleistungen (Einkäufe). Die Mitwirkung 
bei der Auftragsvergabe endet mit der Erstellung 
der Bestell- oder Ausschreibungsunterlagen. Der 
Begriff der Lieferverträge umfasst alle mit der 
Waldbewirtschaftung zusammenhängenden Ver-
käufe. Die Durchführung der Verkäufe ist nicht 
Inhalt dieser Vereinbarung. 
 
(3) Auszeichnen der Waldbestände 
a) Das Auszeichnen der Waldbestände obliegt 
grundsätzlich dem Revierleiter. Der Revierleiter 
kann diese Aufgabe delegieren, behält jedoch voll-
ständig die Ergebnisverantwortung. Unberührt 
hiervon bleibt das Auszeichnen durch die Forst-
amtsleitung im Rahmen der Anleitung und Über-
wachung des Revierdienstes.  
b) Zum Auszeichnen zählen sämtliche für eine 
Holzeinschlagsmaßnahme erforderlichen Vorberei-
tungsarbeiten im Waldbestand, z. B. das Auszeich-
nen von Rückegassen und das Markieren von Pol-
terplätzen. 
 
(4) Vorbereitung und Überwachung der Forstbe-
triebsarbeiten 
Die vom Revierleiter vorzubereitenden und zu 
überwachenden Forstbetriebsarbeiten umfassen: 
1. Holz, Walderneuerung, Waldflächenerweite-

rung, Waldpflege, Waldschutz, Walderschlie-
ßung, 

2. Weihnachtsbäume und Schmuckreisig aus 
Waldbeständen, Faschinen, forstliches Vermeh-
rungsgut, 

3. Biotop- und  Artenschutz im Wald, Waldrand-
gestaltung, Renaturierung von Gewässern, sons-
tige Naturschutz- und Landschaftspflegeleistun-
gen im Wald, forstliche Maßnahmen des Hoch-
wasser-, Trinkwasser- und Bodenschutzes, 

4. Waldschadensanierung, Waldumbau, Boden-
schutzkalkung, 

5. Maßnahmen zur Verbesserung der Erholungs-
funktion des Waldes, Maßnahmen in Waldge-
bieten mit besonderer Erholungsfunktion, 

6. Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik. 
 Soweit die Sachkunde des Revierleiters erfor-

derlich ist, kann die Durchführung der Öffent-
lichkeitsarbeit und der Waldpädagogik durch 
den Revierleiter selbst erfolgen. 

 
(5) Sortierung und Aufnahme des Holzes 
Die Sortierung und Aufnahme des Holzes endet mit 
der Erstellung des Holzaufnahmebuches. 
 

(6) Einweisung der Waldarbeiter, Unternehmer, 
Selbstwerber und Erhebung der Abrechnungs-
daten 
Die Erhebung der Abrechnungsdaten umfasst so-
wohl die für eine Verlohnung der von der Körper-
schaft beschäftigten und beauftragten Arbeitskräfte 
als auch die für eine Abrechnung mit beauftragten 
Unternehmern/Selbstwerbern erforderlichen natura-
len Daten. Die Körperschaft kann sich die Erhe-
bung der Abrechnungsdaten ganz oder teilweise 
vorbehalten. 
 
(7) Mitwirkung bei der Betriebs- und Natural-
buchführung mit Ausnahme der Holzbuchfüh-
rung 
Über den Betriebsvollzug werden abrechnungsfä-
hige naturale und finanzielle Daten bereitgestellt.  
 
(8) Mitwirkung bei Erstaufforstungen 
Die Mitwirkung bei Erstaufforstungen umfasst die 
forstfachliche und betriebswirtschaftliche Planung, 
Organisation und Überwachung von Erstauffors-
tungen. Nach Kulturbegründung wird die Erstauf-
forstungsfläche zur Vertragsfläche. 
 
(9) Überwachung der Verkehrssicherheit im 
Wald 
Die Überwachung der Verkehrssicherheit umfasst 
die Durchführung von Kontrollen soweit erforder-
lich bis zu zweimal jährlich und nach besonderen 
Schadereignissen sowie deren Dokumentation (Pro-
tokoll) unter Anwendung der für den Staatswald 
geltenden Kontrollvorschriften. Hiermit ist keine 
Übertragung der Haftung von der Körperschaft auf 
den Freistaat Sachsen verbunden. Die Verkehrssi-
cherungspflicht obliegt immer der Körperschaft 
und kann auch nicht auf die Forstverwaltung über-
tragen werden. Die Entscheidung, ob bestimmte 
Verkehrssicherungsmaßnahmen letztlich durchge-
führt werden, trifft demnach stets die Körperschaft. 
Feststellungen über mangelnde Verkehrssicherheit 
sind unverzüglich der Körperschaft mit Vorschlä-
gen zu ihrer Beseitigung vorzulegen. 
 
(10) Kostenbeitrag 
Mit dem zu entrichtenden Kostenbeitrag sind sämt-
liche, bei Ausführung der Tätigkeiten anfallenden 
Personal- und Sachkosten einschließlich der Ar-
beitszeit für die An- und Abfahrt entgolten. 
 
 
3  Durchführung des forstlichen Revierdienstes 
(1) Der forstliche Revierdienst erfolgt auf Grundla-
ge des jährlichen Wirtschaftsplanes nach Vorgaben 
der forsttechnischen Betriebsleitung und ggf. er-
gänzender Vorgaben der Körperschaft. Soweit 
keine Vorgaben gemacht werden, richtet sich der 
Revierdienst nach den für den Staatswald jeweils 
geltenden Vorschriften. Die Durchführung des 
forstlichen Revierdienstes obliegt dem örtlich zu-
ständigen Revierleiter. 
(2) Die Körperschaft ist verpflichtet, das Forstamt 
bei der Durchführung des forstlichen Revierdiens-
tes zu unterstützen. Soweit Hilfskräfte notwendig 
werden, sind die Kosten dafür von der Körperschaft 
zu tragen. 
 

 
 
 
Der Begriff „Forstamt“ ist sinngemäß durch den Begriff „Forstbezirk“ zu ersetzen!
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Anlage zur Vereinbarung über forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald lfd. Nr.      /20   
 
 
Vereinbarungsgegenstand: 
 

Gemeinde Gemarkung Flurstück Waldfläche 
(Vereinbarungs-

fläche) 
[ha] 

Holzbodenfläche 
gesamt 

 
[ha] 

Holzbodenfläche 
nach § 11 Abs. 3 

SächsPKWaldVO 
[ha] 
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